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Stellungnahme zur Teilrevision des Epidemiengesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, uns zur Teilrevision des Epidemiengesetzes (EpG) vernehmen zu lassen, danken wir Ihnen. 

Der Schweizer Bauernverband (SBV) unterstützt grundsätzlich die Teilrevision des EpG. Die Erfahrungen aus der 
Coronapandemie haben gezeigt, dass im geltenden Recht noch Lücken bestehen. Zur Bewältigung der Coronakrise 
musste der Bundesrat unter anderem notrechtliche Massnahmen ergreifen. Mit der vorliegenden EpG-Reform 
sollte die Chance genutzt werden, sich auf künftige Pandemien, vor allem in organisatorischer Hinsicht, besser 
vorzubereiten. 

Wir begrüssen deshalb den besseren Einbezug von Parlament und Kantone ausdrücklich. Zudem müssen aber auch 
die Sozialpartner und die betroffenen Branchen bei der Erarbeitung von Massnahmen, die ihren Bereich betreffen, 
frühzeitig miteinbezogen werden. 

Wir sprechen uns dafür aus, dass auch die finanzielle Unterstützung für Unternehmen in die Reform aufgenom-
men wird. Dabei braucht es klar geregelte finanzielle Entschädigungen bei erheblichen Einbussen infolge von be-
hördlichen Einschränkungen. Aus Sicht der Landwirtschaft sind auch explizit die Selbständigerwerbenden mitein-
zubeziehen. 

Für die Beachtung unserer Anliegen bedanken wir uns bestens. 

Freundliche Grüsse 

Schweizer Bauernverband 

Markus Ritter Martin Rufer 
Präsident Direktor 
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